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sen?
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Alltag café-bar

Unterer Graben 25

8400 Winterthur

Auch sonntags

ab 10 Uhr geöffnet

Freitag und Samstag

bis 01 Uhr geöffnet

Forum: Stadtblatt, Donnerstag, 16. März 2006.

Sinnvolles Ja, auch aus linker Sicht.
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Werbung:

Auch aus linker Optik: Ja zu ei-
ner sicheren Zukunft für unse-

re Spitäler! Die am 21. Mai zur Ab-
stimmung stehenden Gesetze zur
Verselbständigung des Kantonsspi-
tals Winterthur (KSW) und des Uni-
versitätsspitals Zürich (USZ) sind
ein Kompromiss zwischen Privati-
sierung und unbefriedigendem Sta-
tus quo. Bei einer Ablehnung ist
keine Alternative in Sicht.
� � �

Es wird behauptet, diese Gesetze
würden es möglich machen, lukra-
tive Geschäftsteile, die Filetstücke,
zu privatisieren. Wie soll das ökono-
misch sinnvoll sein, wenn den Spitä-
lern weiter vom Regierungsrat und
dem kantonalen Parlament Global-
budgets (und diese sind nicht zu
grosszügig) vorgegeben werden?
Es gibt schon seit Jahren keine De-
fizitfinanzierung mehr (ausser es
sind eindeutig exogene Faktoren,
wie zum Beispiel die Erhöhung
der Pflegelöhne). Es würde sich
höchstens lohnen, nichtlukrative
Geschäftsteile zu privatisieren. Das
wäre bisher schon möglich gewe-
sen, wurde aber nicht gemacht. (Das
Spital Uster hatte einmal den Reini-
gungsdienst privatisiert. Nach sehr
schlechten Erfahrungen wurden die
Putzleute wieder vom Spital selber
angestellt).
� � �

Es tönt halt gut, von ersten Schritten
zur Privatisierung und drohender
Zweiklassenmedizin zu sprechen.
Aber mit diesen Gesetzen hat diese
ideologische Argumentation rein gar
nichts zu tun. Das USZ leidet unter
der schwierigen Konstellation mit
der bereits verselbständigten Uni-
versität Zürich. Vornehm hält sich
die Gegnerschaft, der VPOD raus,
wenn es darum geht, diese realen
und immens grossen Probleme des
USZ mit der Universität (zum Bei-
spiel Führungsprobleme an ver-
schiedenen Kliniken) sowie der in-
terkantonalen Vereinbarung über die
hoch technisierte Medizin zu lösen.
Der blinde Glaube einiger Linker
daran, dass der Staat immer alles gut
und menschlich mache, hat mich als
eher Libertärer schon oft irritiert.
� � �

Diese Gesetze machen niemanden
wirklich glücklich. Die Rechte woll-
te eine Privatisierung, die Linke

hingegen die Möglichkeit zur Aus-
lagerung einzelner Betriebszweige
verhindern. Nach Ansicht der Kom-
missionsmehrheit (13 zu 2 Stim-
men) ist dieser Kompromiss den-
noch ein Schritt in die Zukunft, in
der auch die öffentlichen Spitäler
auf dem Gesundheitsmarkt fit sein
müssen. Dieser Gesundheitsmarkt
existiert, ob man das gut oder
schlecht findet.
� � �

Die Spitäler bleiben weiter im Be-
sitz des Kantons. Das Globalbudget
wird wie bis anhin vom Regierungs-
rat dem Kantonsrat vorgelegt und
von diesem beschlossen. Das Perso-
nal wird weiterhin öffentlich-recht-
lich angestellt sein. Mit den Honora-
ren der Chefärzte (separates Hono-
rargesetz), einzelnen Anstellungen,
welche über der kantonalen Besol-
dungsverordnung liegen (heute be-
reits via Sponsoring durch private
Firmen praktiziert), oder Zweiklas-
senmedizin (Bundesebene-KVG)
haben diese zwei Gesetze rein gar
nichts zu tun.
� � �

Eine Ablehnung hätte zur Folge,
dass die zwei Spitäler in ihren Be-
mühungen, sich auf sehr schwieri-
gem und komplexem Terrain nach
vorne zu bewegen, ausgebremst
würden. Die leise Aufbruchstim-
mung im USZ nach den schwierigen
Krisen würde im Keime erstickt. Für
das Kantonsspital Winterthur bedeu-
tet das Gesetz eine von der Zentrale
in Zürich gelöste Identität; das KSW
erhält, um es etwas pathetisch aus-
zudrücken, eine eigene Seele.
� � �

Folgende Neuerungen sprechen für
ein Ja: die klare Trennung der Ge-
walten. Die Gesundheitsdirektion
(GD) bleibt Auftraggeberin der
Leistungsaufträge, ist aber nicht
mehr gleichzeitig Leitung der ope-
rativen Ebene (Spitaldirektion) und
Aufsichtsinstanz. Die Besetzung
des Spitalrates, welcher neu die
Führung hat und Verhandlungspart-
ner der GD ist, wird vom Regie-
rungsrat vorgeschlagen und muss
vom Kantonsrat genehmigt werden.
Auch allfällige Auslagerungen ein-
zelner Betriebsteile müssen vom
Regierungsrat bewilligt und vom
Kantonsrat genehmigt werden.
(Heute könnten die Spitäler mit der

Einwilligung der GD Betriebsteile
ohne Zustimmung des Parlamentes
auslagern.) Der Spitalrat des USZ
wird im strategischen Führungs-
gremium der Universität, dem Uni-
rat, mit Antragsrecht Einsitz neh-
men, ebenso der Unirat im Spitalrat
des USZ. So wird ein Verhandeln
auf gleicher Augenhöhe zwischen
Universität und dem Universitäts-
spital erst möglich gemacht. Die
schwierige Schnittstelle zwischen
diesen zwei Grossinstitutionen ist
eine der Ursachen der Unruhe und
der Konflikte am Unispital (zum
Beispiel Berufungen von Professo-
rinnen und Professoren). Weiter
werden Klinikdirektoren neu vom
Spitalrat berufen, unabhängig da-
von, ob sie als Professoren an der
Uni lehren. Die Position des Parla-
mentes wird mit obigem Geneh-
migungsvorbehalt und einer ver-
stärkten parlamentarischen Aufsicht
verbessert.
� � �

Heute sind die zwei grössten kan-
tonalen Spitäler zwei Kästchen
im Organigramm der Gesundheits-
direktion. Mit der Regelung auf
Gesetzesstufe wird es auch später
seitens des Parlamentes möglich
sein, gezielt Veränderungen herbei-
zuführen. Seit weit über 20 Jahren
kämpft die Pflege um eine Gleich-
stellung des Berufsstandes in den
Spitalführungen (so genanntes Drei-
bein neben den Ärzten und der Ver-
waltung). Im USZ ist dies schon seit
längerem Praxis. Nun wird auch im
Kantonsspital Winterthur Spital-
direktion als Dreibein geführt wer-
den müssen. Ein weiterer Grund
für ein Ja ist der, dass im Spitalrat
des KSW die Stadt Winterthur so-
wie eine Vertretung der umliegen-
den Gemeinden, welche alle das
Kantonsspital mitfinanzieren, Ein-
sitz nehmen.
� � �

Der langen Rede kurzer Sinn: Es ist
auch aus linker Optik bei genauerem
Hinsehen durchaus möglich, diese
zwei Gesetze zu befürworten, vor
allem auch, weil der Status quo kei-
ne Alternative ist.
� � �

Christoph Schürch, SP-Kantonsrat
und Präsident der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit,
Winterthur.
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Als vor zwei Monaten ein Kind
auf brutale Weise von Kampf-

hunden zu Tode gebissen wurde,
ging eine Welle der Empörung
durch die Schweiz. Lauthals wurde
ein Halteverbot für diese Köter ge-
fordert. Zu Recht, denn was nützen
diese zur Bösartigkeit dressierten
Tiere? Die meisten Kantone reagier-
ten sofort mit unterschiedlichen
Vorschriften. Auch der Bundesrat
befasste sich mit der Angelegenheit
und erliess ein Einfuhr- und Halte-
verbot für Kampfhunde. Nachdem
nun wahrscheinlich bereits ein gros-
ser Teil dieser Tiere eingeschläfert
worden ist, kommt Bundesrat Jo-
seph Deiss mit der Idee, das Halte-
verbot für Kampfhunde wieder auf-
zuheben. Da muss man sich wirklich
fragen: Hat der noch alle Tassen im

Hat Deiss alle Tassen im Schrank?
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Werbung:

Interm
ezzo.

Rauchzeichen aus Zürich.

Mit unerwartet deutlichen 79,1
Prozent Stimmen hat der

Kanton Tessin das Rauchverbot in
Restaurants, Bars und Discos am
vergangenen Sonntag angenommen.
Um es vorauszuschicken, ich bin
Nichtraucherin. Oder besser gesagt,
ich bin Ex-Raucherin, seit dreiein-
halb Jahren. Viele meinen, Ex-Rau-
cher seien die schlimmsten Nicht-
raucher. Das ist nicht so, dies wird
sozusagen (m)ein Plädoyer für die
Raucher.
� � �

Für Restaurants, die neu gebaut wer-
den, ist es einfacher, das Gebäude so
zu bauen, dass Raucher und Nicht-
raucher besser voneinander getrennt
sind. Bei bestehenden Lokalen kann
– ohne enorme Kosten und den
Heimatschutz – baulich meist nicht
viel geändert werden. Dass die Res-

taurants getrennte Tische anbieten
und diese möglichst lüftungsgerecht
platzieren, ist auch für mich ein
Muss. Ein generelles Rauchverbot in
Restaurants wäre aber für die Gas-
tronomie ein schlimmes Signal.
Gäste würden mit Sicherheit aus-
bleiben und die Umsätze zurückge-
hen. Vielmehr ist Eigenverantwor-
tung und die sonst so oft zitierte
Toleranz gefragt. Wenn ich mir den
Tisch mit Rauchern teile, warten
diese, bis ich fertig gegessen habe.
Bei sich zu Hause kann man be-
stimmen, ob man rauchen will oder
nicht. Wenn ich ins Kino gehe, wird
drinnen nicht geraucht, und in der
Pause kann draussen geraucht wer-
den. Akzeptabel. In den Fliegern
wird nicht geraucht, hingegen bin
ich für Rauchen auf den Flughäfen.
Kompromisse finden, oder wie
heisst es doch so schön.
� � �

Auch für die Discos stehen schwere
Zeiten an. Dort soll nicht mehr ge-
raucht werden dürfen. Wenn man bis
fünf Uhr morgens neben den lauten
Boxen tanzt, einige Drinks intus hat,
der künstliche Rauch die Sicht und
Kleider vernebelt und die Partygäste
nach unterschiedlichstem Schweiss
und Parfüm duften, kommt’s doch
nicht mehr darauf an, ob geraucht
wird oder nicht. Überlassen wir

doch den Gästen die Entscheidung,
ob sie in diese Lokale gehen wollen
oder nicht. Eigeninitiative begrüsse
ich. Wenn Nichtraucher-Restaurants
und -Discos eröffnet werden, laufen
diese gut, sollten sie einem Bedürf-
nis entsprechen. Wir müssen aber
aufhören, den Leuten noch mehr zu
verbieten und vorzuschreiben.
� � �

Rauchen ist ungesund und Rauch
stinkt, das ist so. Deshalb tut der ak-
tuelle Dialog sicher gut. Aber in ers-
ter Linie schaden die Raucher sich
selber und auch ihrem Portemon-
naie. Wir können sie nicht ausgren-
zen. Sonst wird doch auch immer
Toleranz gepredigt, gegenüber Aus-
ländern, Schwulen, Randgruppen
und allen anderen Andersdenken-
den. Für diese werden Ausnahmen
gemacht, Sonderregelungen be-
willigt und Förderungsprogramme
auf die Beine gestellt. Den Süchti-
gen gibt man Alkohol und Metha-
don, und die Zigaretten, die sie rau-
chen, dürften auch aus Steuergel-
dern stammen. Nur der unbescholte-
ne Bürger, der sich in seiner Lieb-
lingsbar nach dem Feierabend eine
Zigarette zu seinem Bier gönnt, ist
künftig unerwünscht.
� � �

Natalie Rickli,
SVP-Gemeinderätin.

Schrank? Woher kommt dieser ma-
kabere Sinneswandel? Hat er einen
guten Kollegen, der gerne mit diesen
Tieren spielt? Auch bei seinen

Amtskollegen hat dies Kopfschüt-
teln verursacht. Was müssen die
Eltern dieses so brutal von Kampf-
hunden zerfleischten Kindes den-
ken, wenn dieses Verbot wieder auf-
gehoben werden soll? Müssen noch
mehr Kinder auf diese Weise geop-
fert werden, nur weil gewisse Leute
Freude am Abrichten und Quälen
solcher Tiere haben? Diese Köter
gehören nach wie vor auf die Ab-
schussliste. Es gibt ohnehin zu viele
Hunde, die wegen unsachgemässer
Erziehung durch die Halter Ärger
bei den Nachbarn verursachen.
Deiss muss allerdings nicht befürch-
ten, von einem solchen Tier gebis-
sen zu werden, denn die sind heikel
und beissen nicht in alles.

Niklaus Amacker, Winterthur.


